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AMTLICHES
Mitteilungsblatt

Redaktionsschluss
für das nächste Mitteilungsblatt ist

 am Dienstag, dem 02. Mai 2017, 16:00 Uhr

Die E-Mail-Adresse für Veröffentlichungen 
im Mitteilungsblatt lautet:

mitteilungsblatt@vg.badtennstedt.de

Das Titelfoto dieser Ausgabe wurde uns von Herrn Gerald Kukla zugesandt.
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Notrufe und Bereitschaftsdienste
Notrufe:
Polizei	 110
Feuer/Rettungsdienst	 112
Hufelandkrankenhaus Bad Langensalza	 03603 8550

Rettungsdienste:
Kreisleitstelle Mühlhausen 	 03601 19222
Polizeistation Bad Langensalza 	 03603 8310
Polizeiinspektion Mühlhausen 	 03601 4510
Kontaktbereichsbeamter	 036041 41939

Versorgungsbetriebe:
Energie:
Thüringer Energie AG (bei Störungen)	 0361 73907390
Thüringer Energie AG - Kundenservice	 03641 8171111

Erdgas:
Thüringer Energie AG (bei Störungen) 	 0800 6 86 11 77

Trinkwasser:
Verbandswasserwerk Bad Langensalza
während der Dienstzeiten	 03603 84070
außerhalb der Dienstzeiten	 03603 840730

Abwasser:
AZV „Mittlere Unstrut“
Hüngelsgasse 13 
99947 Bad Langensalza	 03603 84070
Für die Gemeinden Kutzleben/Lützensömmern

Trinkwasser:	 0800 0725175

Abwasser:	 0800 3634800
Betriebsgesellschaft Wasser
und Abwasser mbH Sömmerda
Bahnhofstr. 28
99610 Sömmerda

Kassenärztlicher Notfalldienst

Hufeland-Klinikum Bad Langensalza GmbH
Rudolf-Weiss-Str. 1-5
99947 Bad Langensalza

Sprechstunden der Anlaufpraxis:
Montag, Dienstag und Donnerstag 	 19.00 Uhr - 21.00 Uhr
Mittwoch und Freitag 	 16.00 Uhr - 19.00 Uhr
Samstag, Sonntag, Feiertage,
Brückentage 	 09.00 Uhr - 13.00 Uhr
und 	 15.00 Uhr - 18.00 Uhr

Hausbesuche

Montag, Dienstag, Donnerstag 	 18.00 Uhr - 7.00 Uhr
Mittwoch, Freitag 	 13.00 Uhr - 7.00 Uhr
Samstag, Sonntag, Feiertage,
Brückentage 	 07.00 Uhr - 7.00 Uhr
Anmeldung kassenärztlicher Notfalldienst bundesweit kos-
tenfrei unter

116 117

Augenärztliche Notdienst

zu erfragen unter
116 117

Zahnärztlicher Notdienst:

Service-Nummer für Schmerzpatienten: 	 01805 908077
oder

www.zahnarzt-notdienst.de

Notfalldienst  
für den Bereich Bad Tennstedt, Herbsleben

Montag, Dienstag, Donnerstag 	 16.00 Uhr - 18.00 Uhr
Gerade Kalenderwoche 	 Ungerade Kalenderwoche
Mo.: Dr. med. Kley 	 Dipl. Med. Beylich
Die.: Dr. med. Arand 	 Dipl. Med. Kämpf
Do.: Dipl. Med. Funke 	 Dr. med. Klemmer

Öffnungszeiten Apotheken:
Rats-Apotheke in Bad Tennstedt
Inh.: Apotheker Dr. A. König
Tel. 036041 57048
Montag bis Freitag 	 08:00 - 13:00 Uhr
Montag und Donnerstag 	 14:00 - 19:00 Uhr
Dienstag, Mittwoch, Freitag 	 14:00 - 18:00 Uhr
Samstag 	 09:00 - 12:00 Uhr

Apotheke in Kirchheilingen
Inh.: A. Himpel
Tel. 036043 70216
Montag bis Freitag 	 08:00 - 13:00 Uhr
Montag, Dienstag, Donnerstag 
und Freitag 	 15:00 - 18:00 Uhr
Mittwoch 	 08:00 - 13:00 Uhr

Öffnungszeiten Rathaus
Montag 	 09.00 – 12.00 Uhr
Dienstag 	 09.00 – 12.00 Uhr / 13.30 – 18.00 

Uhr
Mittwoch* 	 09.00 – 12.00 Uhr
Donnerstag** 	 09.00 – 12.00 Uhr
Freitag 	 09.00 – 12.00 Uhr
Sowie nach Vereinbarung!

* 	 Standesamt geschlossen
** 	Einwohnermeldeamt zusätzlich 13.30 – 18.00 Uhr

Kontakt:
036041/380-0
post@vg.badtennstedt.de (nur für allgemeine Anfragen)

Notrufe und Bereitschaftsdienste
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Neues aus der Verwaltungsgemeinschaft Bad Tennstedt

Nichtamtlicher Teil

TITELBILD VON GERALD KUKLA
Das heutige Titelbild wurde 
uns gesendet von Herrn Gerald 
Kukla aus Kutzleben.
Herr Kukla ist mit Leidenschaft 
in Feld und Flur unterwegs und 

macht gerne Schnappschüsse 
aus der Natur.
Dieses Foto stammt aus seinem 
Gartenteich in der Mühlgasse 
in Kutzleben.

Hier kann man sehen wie der 
Frühling in den schönsten Far-
ben und Formen erwacht.
Herzlichen Dank für die Ein-
sendung des Fotos.

Wir freuen uns auch weiter-
hin auf Ihre Bilder, Fotos und 
Kunstwerke.

Thomas Frey
Gemeinschaftsvorsitzender

BIBLIOTHEKS-BUCHTIPP

Pünktlich zur Spargelsai-
son möchten wir Ihnen das 

„Spargel–Kochbuch“ emp-
fehlen.
Ein ganz klarer Fall: Spargel 
ist unser aller Lieblingsgemü-
se. Weil er zugleich das edels-
te und einfachste Gemüse ist, 
aus dem man fast alles machen 
kann: von der schlichten Suppe 
bis zum glorreichen Festessen 
für viele Gäste. Ob sie weißen, 
grünen oder violetten Spargel 

lieber mögen, wir haben für sie 
die besten Rezepte. Klassisch 
mit Schinken und neuen Kar-
toffeln, raffiniert mit sensatio-
nellen Saucen und mit den bes-
ten Beilagen vom Kalbsfilet bis 
zum edlen Hummer.

Nutzen Sie die schöne Spargel-
zeit: Hier finden Sie für jeden 
Tag ein neues Rezept.

Veranstaltungen der Verwaltungsgemeinschaft

VERANSTALTUNGSÜBERSICHT
30.04.2017 Mai-Feuer in Haussömmern
(Weitere Informationen finden Sie unter den 
Gemeindenachrichten Haussömmern.)

06.05.2017 Frühlingskonzert Stadtor-
chester Bad Tennstedt
(Weitere Informationen finden sie unter den 
Stadtnachrichten Bad Tennstedt.)

12.05.2017 Tom Werner liest im Haus 
des Gastes Bad Tennstedt
(Weitere Informationen finden Sie unter den 
Stadtnachrichten Bad Tennstedt und auf der 
Mittelseite.)
14.05.2017 Muttertag am Backhaus in 
Blankenburg
(Weitere Informationen finden Sie unter den 
Gemeindenachrichten Blankenburg, eine 
Übersicht der Öffnungstage befindet sich auf 
der Mittelseite.)

14.05.2017 14:00 Uhr „Anwassern“ im 
Kurpark Bad Tennstedt
Familientag mit Bewegungsstationen der 
Sebastian Kneipp Grundschule und An-
geboten des Kneipp Vereins,
Musikalische Umrahmung durch das 
Stadtorchester Bad Tennstedt
(Nähere Informationen folgen.)

Stadtnachrichten aus Bad Tennstedt

Nichtamtlicher Teil

RECHT HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH DEN GEBURTSTAGSJUBILAREN IM MONAT MAI
01.05.	 Herrn Wolfgang Herrmann	 77. Geburtstag
02.05.	 Frau Hiltraud Ehrig	 85. Geburtstag
02.05.	 Frau Ursula Stolle	 83. Geburtstag
02.05.	 Frau Karla Korn	 81. Geburtstag
03.05.	 Frau Gerta Zietzling	 79. Geburtstag
03.05.	 Frau Ute Fuchs	 77. Geburtstag
04.05.	 Frau Antonie Hegmann	 85. Geburtstag
06.05.	 Frau Eleonore Flakus	 85. Geburtstag
06.05.	 Herrn Hans-Dieter Herzog	 79. Geburtstag
06.05.	 Frau Brigitte Moritz	 79. Geburtstag
06.05.	 Frau Hella Wickenhagen	 74. Geburtstag
09.05.	 Frau Jutta Helbing	 83. Geburtstag
09.05.	 Frau Isolde Zengerling	 74. Geburtstag
09.05.	 Herrn Günter Busch	 72. Geburtstag
09.05.	 Herrn Peter Zeyß	 70. Geburtstag

10.05.	 Frau Lieselotte Thümmler	 90. Geburtstag
10.05.	 Frau Anita Kaschel	 77. Geburtstag
11.05.	 Frau Anita Pretschendörfer	 78. Geburtstag
11.05.	 Frau Karin Döll	 75. Geburtstag
14.05.	 Frau Gertrud Becker	 81. Geburtstag
14.05.	 Frau Elisabeth Koch	 80. Geburtstag
14.05.	 Herrn Karl-Heinz Botta	 77. Geburtstag
16.05.	 Frau Hannelore Roth	 86. Geburtstag
16.05.	 Herrn Gerd Nachtigall	 79. Geburtstag
17.05.	 Herrn Dieter Großmann	 78. Geburtstag
17.05.	 Frau Helga Krämer	 77. Geburtstag
18.05.	 Frau Heidrun Eckardt	 76. Geburtstag
18.05.	 Herrn Wilfried Schönewerk	 75. Geburtstag
19.05.	 Frau Ruth Bullan	 91. Geburtstag
19.05.	 Herrn Dieter Bauer	 84. Geburtstag
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19.05.	 Herrn Friedrich Hoppe	 76. Geburtstag
20.05.	 Herrn Eduard Günter Espich	 70. Geburtstag
21.05.	 Frau Ilona Schleicher	 89. Geburtstag
21.05.	 Frau Ingrid Haun	 80. Geburtstag
21.05.	 Herrn Hartmut Thon	 78. Geburtstag
23.05.	 Frau Gerda Jäger	 78. Geburtstag
23.05.	 Herrn Siegfried Kerst	 77. Geburtstag
23.05.	 Herrn Winfried Staikowski	 75. Geburtstag
24.05.	 Herrn Gerhard Engelhardt	 76. Geburtstag
25.05.	 Frau Heidrun Grunwald	 71. Geburtstag
26.05.	 Herrn Karl-Heinz Mühlbach	 77. Geburtstag
28.05.	 Herrn Herbert Blankenburg	 78. Geburtstag
28.05.	 Frau Helga Sonntag	 77. Geburtstag
28.05.	 Frau Margrit Schmidt	 76. Geburtstag
28.05.	 Herrn Gerd Zierke	 74. Geburtstag
28.05.	 Herrn Friedrich Dr. Reeßing	 73. Geburtstag
29.05.	 Herrn Hardi Leich	 85. Geburtstag
29.05.	 Herrn Horst Benkenstein	 79. Geburtstag

29.05.	 Frau Elfriede Schenk	 79. Geburtstag
30.05.	 Frau Angelika Holike	 83. Geburtstag
30.05.	 Frau Helene Bischhaus	 82. Geburtstag
30.05.	 Frau Helga Bauer	 76. Geburtstag
31.05.	 Frau Waltraut Gräfe	 87. Geburtstag
31.05.	 Frau Nordrun Probst	 73. Geburtstag

Die Stadt Bad Tennstedt und die Verwaltungsgemeinschaft gratu-
lieren auf diesem Wege recht herzlich zum Geburtstag und wün-
schen allen Jubilaren für das neue Lebensjahr alles Gute, Gesund-
heit und persönliches Wohlergehen.
Jens Weimann	 Thomas Frey
Bürgermeister	 Gemeinschaftsvorsitzender

EIGENTÜMER VON GRUNDSTÜCKEN IM SANIERUNGSGEBIET DER STADT  
BAD TENNSTEDT - KOSTENLOSE BERATUNG IM SANIERUNGSBÜRO
Im Dezember 2005 erfolgte die 
förmliche Festlegung des Sa-
nierungsgebietes „Altstadt Bad 
Tennstedt“ und die Veröffent-
lichung der Sanierungssatzung. 
Ergänzend zu dieser trat 2007 
die Erhaltungssatzung in Kraft.
Für alle Sanierungsmaßnah-
men an den Grundstücken ist 
die Stadt verpflichtet, geson-
derte sanierungsrechtliche Ge-

nehmigungen zu erteilen. Dies 
betrifft z. B. Dachneudeckun-
gen, Fassadensanierungen, ein-
schließlich Farbgebung, Fens-
ter- und Haustürerneuerungen, 
Veränderungen an Einfriedun-
gen, usw.
Entsprechende Anträge mit 
Kurzbeschreibung sind formlos 
bei der Stadtverwaltung/Bau-
amt zu stellen. Sanierungsbe-

rater werden Ortsbesichtigun-
gen durchführen und fachliche 
Empfehlungen erarbeiten.
Nach Abschluss von Vereinba-
rungen sind im Sanierungsge-
biet für bestimmte Maßnah-
men Förderungen möglich und 
es können bessere Steuervortei-
le geltend gemacht werden.
Auskünfte dazu erteilt ebenfalls 
der Sanierungsberater.

Bauherren können sich auch 
gern direkt an den Sanierungs-
berater zur Terminvereinba-
rung wenden unter der Tel.: 
03643 879-0.

Sprechstunden Sanierungsbe-
rater im Rathaus:
27.04.2017, 14:00 - 16:00 Uhr
08.06.2017, 14:00 - 16:00 Uhr
22.06.2017, 14:00 - 16:00 Uhr

Karte für Sanierungsgebiet Bad Tennstedt
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FÜR ALLE DIE GERN LACHEN – TOM WERNER LIEST IN BAD TENNSTEDT!
Freuen Sie sich auf einen der 
niveauvollsten und unterhalt-
samsten Buchautoren und 
Kleinkünstler, den es derzeitig 
in der deutschen Künstlerszene 
gibt.
Tom Werner liebt sein Publi-
kum und sein Publikum liebt 
den Autor. Er hat die große 
Gabe mit seinem Publikum 
verbal zu spielen.
Tom Werner gehört nicht zu 
den Autoren, die ruhig auf dem 
Stuhl hinter dem Tisch sitzen. 
Er nimmt sein Publikum mit, 
wenn er die Geschichten ei-
nes Mannes, Familienvater 
und Ehemann erzählt. „Wir 
Männer sind ANDERS, aber 
irgendwie auch LIEBENS-
WERT“, lautet eines seiner 
Themen auf der neuen Tour 
Ich müsste mal Aufräumen
Die Leiden und zu ertragen-
den Schmerzen einer echten 
MÄNNERGRIPPE zeigt der 
Erfinder der gleichnamigen 
Krankheit überzeugend auf der 
Bühne, so dass am Ende auch 

noch ein humorvolles Mitleid 
durch den Saal geht.
Auch beim Umgang mit den 
pickligen Zahnspangen tra-
genden 12 - 18-jährigen Pu-
beltieren, die alle Eltern im 
gemeinsamen Haushalt ertra-
gen müssen, zeigt Tom Werner 
seinem Publikum, wie sie die 
Attentate der Pubeltiere ver-
hindern können, um sie hin 
und wieder mit ihren eigenen 
Waffen zu schlagen.

Der Autor bittet die Menschen, 
die nicht über sich selber la-
chen können, der Veranstal-
tung fern zu bleiben. Er weißt 
auch ausdrücklich darauf hin, 
dass er keinerlei Haftung bei 
Ehestreitigkeiten jeglicher Art 
übernimmt und für ausgesetz-
te Männer, deren Frauen in 
seiner Lesung waren, kein Asyl 
gewährt.
Vor zwei Jahren hat unser 
Autor den Lesepreis auf der 
Leipziger Buchmesse als bester 
Nachwuchskünstler gewonnen. 
Das ist insofern bemerkens-
wert, da Tom Werner seit fünf 
Jahren die Zahl Fünfzig in sei-
nem Lebensalter, vor sich her 
trägt. Neben dem Thüringer 
Lesepreis, hat er auch einige 
Publikumspreise gewonnen.
Mittlerweile besuchen nicht 
nur viele Frauen seine Lesun-
gen, sondern auch einige mu-
tige Männer kommen, sogar 
alleine und ohne von der ei-
genen Frau geschickt oder mit 

geschliffen zu werden, in die 
Veranstaltungen.
Tom Werner geht eigensinnig, 
aber selbstbewusst den Weg 
auf die Kleinkunstbühnen der 
ländlichen Region zu fahren, 
da er fest davon überzeugt ist, 
dass Kultur auch in die Dörfer 
gehört.
Wir hoffen Ihnen damit ein 
paar Informationen gegeben 
zu haben und stehen Ihnen bei 
Rückfragen gerne zur Verfü-
gung.
Freuen Sie sich, wenn es in Bad 
Tennstedt heißt WERNER 
kommt

Mit freundlichen Grüßen

Werner Heinze
Buch - Agentur

Der Kartenvorverkauf findet 
im Haus des Gastes, Kurstraße 
10 in Bad Tennstedt und im 
Bürgerservice im Rathaus Bad 
Tennstedt statt.

DAS AWO-TEAM PFLEGEBE-
GLEITER LÄDT EIN:

Warum brauche ich eine Vorsorgevoll-
macht?

Jeder von uns sollte daran denken, dass er ganz 
plötzlich durch einen Unfall, eine Krankheit 
oder auch auf Grund des Alters in die Situati-
on kommen kann, in der er seine persönlichen 
Angelegenheiten nicht mehr selbst regeln oder 
bestimmen kann. Gerade für Angehörige ist es 
dann sehr wichtig, wenn bereits alle Fragen der 
Vorsorge geklärt und festgelegt wurden.
Wir, als ehrenamtliche Pflegebegleiter, erle-
ben es in unseren Gesprächen mit pflegenden 
Angehörigen oft, dass es gerade hier noch sehr 
viele offene Fragen gibt.
Zum Thema „Vorsorgevollmacht“ laden wir 
Sie und ganz besonders pflegende Angehörige

am Donnerstag, den 04.Mai 2017, um 
14.00 Uhr

in das AWO Sozialzentrum
Steinweg 10, Bad Tennstedt

zu einer Informationsrunde ein.
Das Thema ist für uns alle sehr brisant. Des-
halb freuen wir uns über Ihr Kommen. Es ist 
gleichzeitig eine Gelegenheit, das unentgeltli-
che Angebot der Pflegebegleitung kennen zu 
lernen.
AWO-Team Pflegebegleiter
Ansprechpartnerin für Bad Tennstedt
Heidrun Bettermann
AWO Sozialzentrum
Tel. 036041/57180
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SOMMER IM KURPARK 2017
14. Mai 2017 
„Anwassern“ im Kurpark, 
Eröffnung der Saison
(Detaillierte Informationen 
folgen!)
21. Mai 2017 
Duo Gerd und Therés Lübeck
28. Mai 2017 
Mitmachtanz mit den 
Line-Dancern

11. Juni 2017 
Andreas Daume
18. Juni 2017 
Dimo Dimov Panflötenspieler
02. Juli 2017 
Umzug durch Bad Tennstedt 
anlässlich des 25-jährigen Jubi-
läums der Verwaltungsgemein-
schaft

09. Juli 2017 
Veranstaltung im Kurpark
16. Juli 2017 
Ronny Kollaschek
23. Juli 2017 
Stadtführung durch 
Bad Tennstedt
30. Juli 2017 
Behringer Blasmusiker

06. August 2017 
Veranstaltung im Kurpark
13. August 2017 
Günther Bach
20. August 2017 
Patrick Wilke
27. August 2017 
Abschlusskonzert des Musik-
sommers mit dem Stadtorches-
ter Bad Tennstedt 

SPENDENÜBERGABE
Zum Jahresende ist es in der 
Rats-Apotheke Bad Tennstedt 
zur Tradition geworden, dass 
attraktive Wandkalender mit 
verschiedenen Motiven als Ge-
schenk an die Patienten und 
Kunden abgegeben werden. 
In diesem Zusammenhang bat 
das Team der Rats-Apotheke 
erneut um eine kleine Spende, 
um soziale Einrichtungen und 
Projekte vor Ort zu unterstüt-
zen. Die Spende ist immer 
freiwillig und der Betrag frei 
wählbar. Trotzdem zögerten 
viele Kunden nicht und unter-
stützten das soziale Anliegen 
der Apotheke aktiv.
Die eingenommenen Spenden-
gelder der treuen Kundschaft 
wurden vom Inhaber der Rats-
Apotheke, Dr. Andreas König, 
daraufhin großzügig aufgerun-
det.

In diesem Jahr kamen jeweils 
200 € dem Kinder- und Ju-
gendzentrum in Bad Tennstedt 
sowie dem Kinderhospiz in 
Tambach-Dietharz zugute. Am 
29. März 2017, kurz vor dem 
Osterfest, erfolgte dann die 

Übergabe des Spendenschecks 
an Vertreter des Kinder- 
und Jugendzentrums in Bad 
Tennstedt. Nach Angaben des 
Leiters, Herrn Grimmenstein, 
soll das Geld in einen neuen 
Zaun um das Grundstück des 

Jugendzentrums investiert wer-
den. Mit großer Freude wurde 
der Spendenscheck dankbar 
entgegen genommen.
Die Mitarbeiter der Rats-Apo-
theke in Bad Tennstedt und Dr. 
König möchten sich bei allen 
Spendern ganz herzlich bedan-
ken, durch Ihre Mithilfe war 
die Spendenaktion wieder ein 
großer Erfolg. Das Team der 
Rats-Apotheke macht sich für 
soziale Einrichtungen und Pro-
jekte der Region stark, um das 
Gemeinschaftsleben vor Ort 
auch in Zukunft zu sichern.
Haben Sie Vorschläge für ein 
Spenden-Projekt? Dann mel-
den Sie sich doch bei den Mit-
arbeitern der Rats-Apotheke, 
die Ihre Anregungen gerne im 
gesamten Team bespricht und 
vielleicht das nächste Mal Sie 
unterstützt.

Alle Veranstaltungen finden zwischen 14:30 Uhr und 16:00 Uhr auf der Terrasse des Haus des Gastes im Kurpark in Bad Tennstedt 
statt, bei schlechtem Wetter im Saal. � Änderungen vorbehalten!

Gemeindenachrichten  aus Ballhausen

Amtlicher Teil

BESCHLÜSSE BALLHAUSEN
01/2017 vom 06.04.2017
Der Gemeinderat der Gemeinde Ballhausen stimmt der stufen-
weisen Vergabe der Planungsleistungen für das Bauvorhaben 
„Grundhafter Ausbau der Fahrbahn und der Nebenanlagen der 
Klostergartenstraße“ an das Ingenieurbüro Oppermann GmbH, 
Gartenstraße 46 – 50 aus 99867 Gotha, zu.
Abstimmungsergebnis:
Anzahl der Mitglieder des Gemeinderates: .................................. 9
zur Sitzung erschienene Mitglieder: ............................................ 9
hiervon auszuschließende Mitglieder gem. § 38(1) ThürKO: ..... 0
an der Abstimmung teilnehmende Mitglieder: ........................... 9
Ja-Stimmen: ............................................................................... 9
Nein-Stimmen: .......................................................................... 0
Stimmenthaltungen: ................................................................... 0
02/2017 vom 06.04.2017
Der Gemeinderat der Gemeinde Ballhausen stimmt der Vergabe 
der Ingenieurleistungen (Erarbeitung der wasserrechtlichen Ge-
nehmigung einschl. Hydraulischer Berechnungen) als Grundlage 

für den Neubau der Brücke Grünstraße in Ballhausen an das In-
genieurbüro Kellner und Partner, Lindenbühl 5 aus 99974 Mühl-
hausen, zu.
Abstimmungsergebnis:
Anzahl der Mitglieder des Gemeinderates: .................................. 9
zur Sitzung erschienene Mitglieder: ............................................ 9
hiervon auszuschließende Mitglieder gem. § 38(1) ThürKO: ..... 0
an der Abstimmung teilnehmende Mitglieder: ........................... 9
Ja-Stimmen: ............................................................................... 9
Nein-Stimmen: .......................................................................... 0
Stimmenthaltungen: ................................................................... 0
03/2017 vom 06.04.2017
Der Gemeinderat der Gemeinde Ballhausen stimmt der Verga-
be der Bauleistung „Instandsetzung Friedhofsweg in der Gemar-
kung Kleinballhausen“ an das Bauunternehmen HERZOG- Bau 
GmbH, Tiefbau - Straßenbau, Am Marbach 10 aus 99869Tütt-
leben, zu.
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Abstimmungsergebnis:
Anzahl der Mitglieder des Gemeinderates: .................................. 9
zur Sitzung erschienene Mitglieder: ............................................ 9
hiervon auszuschließende Mitglieder gem. § 38(1) ThürKO: ..... 0
an der Abstimmung teilnehmende Mitglieder: ........................... 9
Ja-Stimmen: ............................................................................... 9
Nein-Stimmen: .......................................................................... 0
Stimmenthaltungen: ................................................................... 0
04/2017 vom 06.04.2017
Der Gemeinderat beschließt, den Auftrag „Kauf von Spielgeräten 
für den Neubau des Spielplatzes am Kiga“ an die Firma „Westfalia 
Spielgeräte GmbH“ zu vergeben

Abstimmungsergebnis:
Anzahl der Mitglieder des Gemeinderates: .................................. 9
zur Sitzung erschienene Mitglieder: ............................................ 9
hiervon auszuschließende Mitglieder gem. § 38(1) ThürKO: ..... 0
an der Abstimmung teilnehmende Mitglieder: ........................... 9
Ja-Stimmen: ............................................................................... 9
Nein-Stimmen: .......................................................................... 0
Stimmenthaltungen: ................................................................... 0

Nichtamtlicher Teil

RECHT HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH DEN GEBURTSTAGSJUBILAREN IM MONAT MAI
02.05.	 Frau Sigrid Helbing	 87. Geburtstag
03.05.	 Frau Ruth Schacke	 75. Geburtstag
06.05.	 Herrn Hans Glaßer	 89. Geburtstag
09.05.	 Herrn Werner Müller	 80. Geburtstag
10.05.	 Frau Heidrun Dr. Zenkner	 76. Geburtstag
11.05.	 Frau Helga Heidenreich	 86. Geburtstag
12.05.	 Frau Ilse Berger	 81. Geburtstag
14.05.	 Herrn Dietmar Hoppe	 78. Geburtstag
16.05.	 Frau Helene Heßland	 89. Geburtstag
16.05.	 Herrn Wilfried Haupt	 77. Geburtstag
22.05.	 Frau Hannelore Strickrodt	 79. Geburtstag
27.05.	 Frau Klara Bergner	 89. Geburtstag
28.05.	 Herrn Helmut Göbel	 70. Geburtstag

30.05.	 Herrn Gotthilf Strube	 93. Geburtstag
31.05.	 Herrn Manfred Jäger	 77. Geburtstag

Die Gemeinde Ballhausen und die Verwaltungsgemeinschaft gra-
tulieren auf diesem Wege recht herzlich zum Geburtstag und wün-
schen allen Jubilaren für das neue Lebensjahr alles Gute, Gesund-
heit und persönliches Wohlergehen.
Uwe-Karsten Saalfeld	 Thomas Frey
Bürgermeister	 Gemeinschaftsvorsitzender

Gemeindenachrichten  aus Blankenburg

Nichtamtlicher Teil

RECHT HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH 
DEN GEBURTSTAGSJUBILAREN  
IM MONAT MAI
15.05.	 Herrn Waldemar Hoppe	 75. Geburtstag
31.05.	 Frau Erna Sauer	 88. Geburtstag

Die Gemeinde Blankenburg und die Verwaltungsgemeinschaft 
gratulieren auf diesem Wege recht herzlich zum Geburtstag und 
wünschen allen Jubilaren für das neue Lebensjahr alles Gute, Ge-
sundheit und persönliches Wohlergehen.
Jörn Sola	 Thomas Frey
Bürgermeister	 Gemeinschaftsvorsitzender

Backhauscafé  
Blankenburg

Erstmals am 14. Mai 2017  
wieder geöffnet! 

Unter dem Motto:  
„Muttertag ist Tortentag“ 

Weitere Hinweise hierzu finden Sie auf der Mittelseite!
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Gemeindenachrichten aus Bruchstedt

Nichtamtlicher Teil

RECHT HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH DEN GEBURTSTAGSJUBILAREN IM MONAT MAI
02.05.	 Herrn Peter Filmann	 74. Geburtstag
04.05.	 Herrn Jürgen Schwanengel	 74. Geburtstag
15.05.	 Frau Linda Brockelt	 86. Geburtstag
23.05.	 Frau Ursula Biedermann-Peekhaus	 72. Geburtstag
25.05.	 Frau Elfriede Anders	 83. Geburtstag
Die Gemeinde Bruchstedt und die Verwaltungsgemeinschaft gratulieren auf diesem Wege recht herzlich zum Geburtstag und wünschen 
allen Jubilaren für das neue Lebensjahr alles Gute, Gesundheit und persönliches Wohlergehen.
Walter Tückhardt	 Thomas Frey
Bürgermeister	 Gemeinschaftsvorsitzender

Gemeindenachrichten aus Haussömmern

Nichtamtlicher Teil

Alles auf zum Maifeuer 2017
Wie immer, findet auch in diesem Jahr, unser alljährliches

Mai-Feuer in die Walpurgisnacht statt.

Wann? Sonntag, den 30.04.2017
Wo? Hinter dem Sportplatz 

Start: ab 17:30 Uhr

Besonderes:
Fackelumzug ab 17.00 Uhr am Feuerwehrgerätehaus

Für das leibliche Wohl ist gesorgt.
Es ist Spaß und gute Laune mitzubringen.

Es lädt ein der Feuerwehr Haussömmern

Gemeindenachrichten aus Hornsömmern

Nichtamtlicher Teil

RECHT HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH DEN GEBURTSTAGSJUBILAREN IM MONAT MAI
01.05.	 Herrn Adolf Kunert	 78. Geburtstag
18.05.	 Frau Hildegard Ohl	 83. Geburtstag
20.05.	 Frau Gertraud Bachstelz	 84. Geburtstag
30.05.	 Herrn Dieter Müller	 72. Geburtstag
Die Gemeinde Hornsömmern und die Verwaltungsgemeinschaft gratulieren auf diesem Wege recht herzlich zum Geburtstag und wün-
schen allen Jubilaren für das neue Lebensjahr alles Gute, Gesundheit und persönliches Wohlergehen.
Heinz Schröter	 Thomas Frey
Bürgermeister	 Gemeinschaftsvorsitzender



Amtliches Mitteilungsblatt	 - 9 -	 BAD TENNSTEDT Nr. 8/2017

Gemeindenachrichten aus Kirchheilingen

Amtlicher Teil

ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNG
für die Festsetzung der Grundsteuer für das Kalenderjahr 2017 mittels Allgemeinverfügung gemäß § 27 Abs. 3  
des Grundsteuergesetzes (GrStG)

Nach § 27 Abs. 3 GrStG in der Fassung der Bekanntmachung vom 
07.08.1973 (BGBl. S. 965), zuletzt geändert durch Artikel 38 des 
Gesetzes vom 19.12.2008 (BGBl. S 2794) ist es möglich, bei zum 
Vorjahr unveränderten Grundsteuerhebesätzen auf die Versendung 
von Einzelsteuerbescheiden zu verzichten und die Grundsteuer A 
+ B mittels Allgemeinverfügung festzusetzen.
1.
Der Gemeinderat der Gemeinde Kirchheilingen hat in seiner Sit-
zung am 07.03.2017 die Hebesätze der Grundsteuer A auf 280 v. 
H. und Grundsteuer B auf 390 v. H. für das Kalenderjahr 2017 
festgesetzt. Gegenüber dem Kalenderjahr 2016 ist damit keine Än-
derung eingetreten, so dass auf die Erteilung von Grundsteuerbe-
scheiden für das Kalenderjahr 2017 verzichtet wird.
Für alle diejenigen Grundstücke, deren Bemessungsgrundlage 
(Messbeträge) sich seit der letzten Bescheiderteilung nicht geändert 
hat, wird deshalb durch diese öffentliche Bekanntmachung gemäß 
§ 27 Abs. 3 des Grundsteuergesetzes (GrStG) vom 07.08.1973 
(BGBl. S. 965), zuletzt geändert durch Artikel 38 des Gesetzes vom 
19.12.2008 (BGBl. S 2794), die Grundsteuer für das Kalenderjahr 
2017 in der zuletzt für das Kalenderjahr 2016 veranlagten Höhe 
festgesetzt.
Die Grundsteuer wird mit den in den zuletzt erteilten Grundab-
gabenbescheiden festgesetzten Beträgen fällig. Die Steuern sind an 
den im zuletzt ergangenen Steuerbescheid genannten Fälligkeitsta-
gen auf ein Konto der Verwaltungsgemeinschaft Bad Tennstedt zu 
überweisen.
Soweit der Verwaltungsgemeinschaft Bad Tennstedt Abbuchungs-
auftrag erteilt wurde, werden die Fälligkeiten eingezogen. Die be-
reits geleisteten Zahlungen werden auf die Jahresschuld angerech-
net.
Die für die Veranlagung notwendigen Unterlagen können bei der 
Verwaltungsgemeinschaft Bad Tennstedt, Zimmer 17, Markt 1, 

99955 Bad Tennstedt, während der allgemeinen Dienstzeiten ein-
gesehen werden.
2.
Die Festsetzung der Grundsteuer nach Nr. 1 gilt nicht für die Be-
messung der Grundsteuer für Einfamilienhäuser und Mietwohn-
grundstücke nach der Ersatzbemessungsgrundlage des § 42 GrStG. 
Für diese Grundsteuer ist die Steueranmeldung jährlich, zum Be-
ginn des Kalenderjahres bis zum Fälligkeitstag, neu abzugeben (§ 
44 Abs. 3 GrStG). Der Steuerpflichtige ist von seiner Erklärungs-
pflicht für die Folgejahre nur befreit, wenn keine Änderungen ein-
treten.
3.
Soweit sich Änderungen der Besteuerungsgrundlage ergeben, wird 
gemäß Grundsteuermessbescheid des örtlich zuständigen Finanz-
amtes ein Grundsteuerbescheid erteilt.

Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diese Allgemeinverfügung kann binnen eines Monats nach 
ihrer Bekanntgabe Widerspruch erhoben werden. Der Wider-
spruch ist schriftlich oder zur Niederschrift bei der Verwaltungs-
gemeinschaft Bad Tennstedt, Markt 1, 99955 Bad Tennstedt, 
einzulegen. Die Frist für die Einlegung des Widerspruchs beginnt 
mit dem Ablauf des auf den Tag der Bekanntmachung dieser All-
gemeinverfügung folgenden Tages.
Durch die Einlegung eines Rechtsbehelfs wird die Wirksamkeit des 
Bescheides nicht gehemmt, insbesondere die Einziehung der fest-
gesetzten Steuer nicht aufgehalten.
Behner 
Bürgermeister

Kirchheilingen, 18.04.2017

Nichtamtlicher Teil

RECHT HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH DEN GEBURTSTAGSJUBILAREN IM MONAT MAI
01.05.	 Frau Elke Wagner	 74. Geburtstag
06.05.	 Frau Irmtraud Fischer	 70. Geburtstag
14.05.	 Frau Gisela Lehmann	 75. Geburtstag
17.05.	 Frau Ingeborg Köhler	 79. Geburtstag
24.05.	 Herrn Herbert Kapell	 84. Geburtstag
24.05.	 Herrn Alfred Stiemer	 80. Geburtstag
28.05.	 Frau Karin Harnisch	 76. Geburtstag
Die Gemeinde Kirchheilingen und die Verwaltungsgemeinschaft gratulieren auf diesem Wege recht herzlich zum Geburtstag und wün-
schen allen Jubilaren für das neue Lebensjahr alles Gute, Gesundheit und persönliches Wohlergehen.
Jan Behner	 Thomas Frey
Bürgermeister	 Gemeinschaftsvorsitzender
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Gemeindenachrichten aus Klettstedt

Nichtamtlicher Teil

RECHT HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH DEN GEBURTSTAGSJUBILAREN IM MONAT MAI
10.05.	 Frau Hannelore Irrgang	 85. Geburtstag
19.05.	 Frau Eva Lange 	 73. Geburtstag
28.05.	 Herrn Gerhard Freytag	 80. Geburtstag
Die Gemeinde Klettstedt und die Verwaltungsgemeinschaft gratulieren auf diesem Wege recht herzlich zum Geburtstag und wünschen 
allen Jubilaren für das neue Lebensjahr alles Gute, Gesundheit und persönliches Wohlergehen.
Jörg Freytag	 Thomas Frey
Bürgermeister	 Gemeinschaftsvorsitzender

Gemeindenachrichten aus Kutzleben

Amtlicher Teil

ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNG

für die Festsetzung der Grundsteuer für das Kalenderjahr 2017 mittels Allgemeinverfügung gemäß § 27 Abs. 3  
des Grundsteuergesetzes (GrStG)

Nach § 27 Abs. 3 GrStG in der Fassung der Bekanntmachung vom 
07.08.1973 (BGBl. S. 965), zuletzt geändert durch Artikel 38 des 
Gesetzes vom 19.12.2008 (BGBl. S 2794) ist es möglich, bei zum 
Vorjahr unveränderten Grundsteuerhebesätzen auf die Versendung 
von Einzelsteuerbescheiden zu verzichten und die Grundsteuer A 
+ B mittels Allgemeinverfügung festzusetzen.
1.
Der Gemeinderat der Gemeinde Kutzleben hat in seiner Sitzung 
am 09.03.2017 die Hebesätze der Grundsteuer A auf 271 v. H. 
und Grundsteuer B auf 389 v. H. für das Kalenderjahr 2017 festge-
setzt. Gegenüber dem Kalenderjahr 2016 ist damit keine Änderung 
eingetreten, so dass auf die Erteilung von Grundsteuerbescheiden 
für das Kalenderjahr 2017 verzichtet wird.
Für alle diejenigen Grundstücke, deren Bemessungsgrundlage 
(Messbeträge) sich seit der letzten Bescheiderteilung nicht geändert 
hat, wird deshalb durch diese öffentliche Bekanntmachung gemäß 
§ 27 Abs. 3 des Grundsteuergesetzes (GrStG) vom 07.08.1973 
(BGBl. S. 965), zuletzt geändert durch Artikel 38 des Gesetzes vom 
19.12.2008 (BGBl. S 2794), die Grundsteuer für das Kalenderjahr 
2017 in der zuletzt für das Kalenderjahr 2016 veranlagten Höhe 
festgesetzt.
Die Grundsteuer wird mit den in den zuletzt erteilten Grundab-
gabenbescheiden festgesetzten Beträgen fällig. Die Steuern sind an 
den im zuletzt ergangenen Steuerbescheid genannten Fälligkeitsta-
gen auf ein Konto der Verwaltungsgemeinschaft Bad Tennstedt zu 
überweisen.
Soweit der Verwaltungsgemeinschaft Bad Tennstedt Abbuchungs-
auftrag erteilt wurde, werden die Fälligkeiten eingezogen. Die be-
reits geleisteten Zahlungen werden auf die Jahresschuld angerech-
net.
Die für die Veranlagung notwendigen Unterlagen können bei der 
Verwaltungsgemeinschaft Bad Tennstedt, Zimmer 17, Markt 1, 

99955 Bad Tennstedt, während der allgemeinen Dienstzeiten ein-
gesehen werden.
2.
Die Festsetzung der Grundsteuer nach Nr. 1 gilt nicht für die Be-
messung der Grundsteuer für Einfamilienhäuser und Mietwohn-
grundstücke nach der Ersatzbemessungsgrundlage des § 42 GrStG. 
Für diese Grundsteuer ist die Steueranmeldung jährlich, zum Be-
ginn des Kalenderjahres bis zum Fälligkeitstag, neu abzugeben (§ 
44 Abs. 3 GrStG). Der Steuerpflichtige ist von seiner Erklärungs-
pflicht für die Folgejahre nur befreit, wenn keine Änderungen ein-
treten.
3.
Soweit sich Änderungen der Besteuerungsgrundlage ergeben, wird 
gemäß Grundsteuermessbescheid des örtlich zuständigen Finanz-
amtes ein Grundsteuerbescheid erteilt.

Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diese Allgemeinverfügung kann binnen eines Monats nach 
ihrer Bekanntgabe Widerspruch erhoben werden. Der Wider-
spruch ist schriftlich oder zur Niederschrift bei der Verwaltungs-
gemeinschaft Bad Tennstedt, Markt 1, 99955 Bad Tennstedt, 
einzulegen. Die Frist für die Einlegung des Widerspruchs beginnt 
mit dem Ablauf des auf den Tag der Bekanntmachung dieser All-
gemeinverfügung folgenden Tages.
Durch die Einlegung eines Rechtsbehelfs wird die Wirksamkeit des 
Bescheides nicht gehemmt, insbesondere die Einziehung der fest-
gesetzten Steuer nicht aufgehalten.
Schäfer 
Bürgermeisterin

Kutzleben, 18.04.2017
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TRINKWASSERZWECKVERBAND „THÜRINGER BECKEN“
3. Änderung der Ergänzenden Bestimmungen des Trinkwasserzweckverbandes „Thüringer Becken“ zur  
„Verordnung über Allgemeine Bedingungen für die Versorgung mit Wasser“ (AVBWasserV) vom 20. Juni 1980

Artikel 1
Nach Punkt 1. 7. der Ergänzenden Bestimmungen zur „Verord-
nung über Allgemeine Bedingungen für die Versorgung mit Was-
ser“ (AVBWasserV) wird Punkt 1. 8 mit folgendem Wortlaut ein-
gefügt:

1.8 Der Trinkwasserzweckverband „Thüringer Becken“ nimmt 
nicht an einem Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucher-
schlichtungsstelle teil.

Artikel 2
Diese 3. Änderung der Ergänzenden Bestimmungen zur „Verord-
nung über Allgemeine Bedingungen für die Versorgung mit Was-
ser“ (AVBWasserV) tritt am Tag nach ihrer Bekanntmachung in 
Kraft.

Sömmerda, den 11.04.2017
gez. Hauboldt
Verbandsvorsitzender

Nichtamtlicher Teil

RECHT HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH DEN GEBURTSTAGSJUBILAREN IM MONAT MAI
06.05.	 Herrn Werner Schieke	 70. Geburtstag
21.05.	 Herrn Hubert Leder	 78. Geburtstag
24.05.	 Frau Hanni Dille	 84. Geburtstag
25.05.	 Frau Inge Schumacher	 77. Geburtstag
26.05.	 Herrn Dieter Dürrfeld	 84. Geburtstag
	 Lützensömmern
29.05.	 Frau Helga Schmidt	 70. Geburtstag
	 Lützensömmern
31.05.	 Herrn Lothar Strube	 80. Geburtstag

Die Gemeinde Kutzleben und die Verwaltungsgemeinschaft gratu-
lieren auf diesem Wege recht herzlich zum Geburtstag und wün-
schen allen Jubilaren für das neue Lebensjahr alles Gute, Gesund-
heit und persönliches Wohlergehen.
Janine Schäfer	 Thomas Frey
Bürgermeisterin	 Gemeinschaftsvorsitzender

Gemeindenachrichten  
aus  Mittelsömmern

Nichtamtlicher Teil

RECHT HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH 
DEN GEBURTSTAGSJUBILAREN  
IM MONAT MAI
01.05.	 Herrn Peter Engelbertz	 71. Geburtstag
14.05.	 Frau Edith Schmidt	 78. Geburtstag

Die Gemeinde Mittelsömmern und die Verwaltungsgemeinschaft 
gratulieren auf diesem Wege recht herzlich zum Geburtstag und 
wünschen allen Jubilaren für das neue Lebensjahr alles Gute, Ge-
sundheit und persönliches Wohlergehen.
Lutz Kalmus	 Thomas Frey
Bürgermeister	 Gemeinschaftsvorsitzender

Gemeindenachrichten  
aus Sundhausen

Nichtamtlicher Teil

RECHT HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH 
DEN GEBURTSTAGSJUBILAREN  
IM MONAT MAI
01.05.	 Frau Erika Stauche	 85. Geburtstag
17.05.	 Frau Regine Röth	 78. Geburtstag
20.05.	 Frau Brigitte Fitzner	 78. Geburtstag
25.05.	 Frau Gudrun Büchner	 77. Geburtstag
27.05.	 Frau Gudrun Wöhnl	 71. Geburtstag
28.05.	 Frau Ruth Mühlbach	 90. Geburtstag
28.05.	 Frau Margarete Anton	 90. Geburtstag
31.05.	 Frau Johanna Herrn 92. Geburtstag
Die Gemeinde Sundhausen und die Verwaltungsgemeinschaft 
gratulieren auf diesem Wege recht herzlich zum Geburtstag und 
wünschen allen Jubilaren für das neue Lebensjahr alles Gute, Ge-
sundheit und persönliches Wohlergehen.
Christoph Kindervater	 Thomas Frey
Bürgermeister	 Gemeinschaftsvorsitzender
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Gemeindenachrichten aus Tottleben

Amtlicher Teil

ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNG
für die Festsetzung der Grundsteuer für das Kalenderjahr 2017 mittels Allgemeinverfügung gemäß § 27 Abs. 3  
des Grundsteuergesetzes (GrStG)

Nach § 27 Abs. 3 GrStG in der Fassung der Bekanntmachung vom 
07.08.1973 (BGBl. S. 965), zuletzt geändert durch Artikel 38 des 
Gesetzes vom 19.12.2008 (BGBl. S 2794) ist es möglich, bei zum 
Vorjahr unveränderten Grundsteuerhebesätzen auf die Versendung 
von Einzelsteuerbescheiden zu verzichten und die Grundsteuer A 
+ B mittels Allgemeinverfügung festzusetzen.
1.
Der Gemeinderat der Gemeinde Tottleben hat in seiner Sitzung am 
16.03.2017 die Hebesätze der Grundsteuer A auf 300 v. H. und 
Grundsteuer B auf 390 v. H. für das Kalenderjahr 2017 festgesetzt. 
Gegenüber dem Kalenderjahr 2016 ist damit keine Änderung ein-
getreten, so dass auf die Erteilung von Grundsteuerbescheiden für 
das Kalenderjahr 2017 verzichtet wird.
Für alle diejenigen Grundstücke, deren Bemessungsgrundlage 
(Messbeträge) sich seit der letzten Bescheiderteilung nicht geändert 
hat, wird deshalb durch diese öffentliche Bekanntmachung gemäß 
§ 27 Abs. 3 des Grundsteuergesetzes (GrStG) vom 07.08.1973 
(BGBl. S. 965), zuletzt geändert durch Artikel 38 des Gesetzes vom 
19.12.2008 (BGBl. S 2794), die Grundsteuer für das Kalenderjahr 
2017 in der zuletzt für das Kalenderjahr 2016 veranlagten Höhe 
festgesetzt.
Die Grundsteuer wird mit den in den zuletzt erteilten Grundab-
gabenbescheiden festgesetzten Beträgen fällig. Die Steuern sind an 
den im zuletzt ergangenen Steuerbescheid genannten Fälligkeitsta-
gen auf ein Konto der Verwaltungsgemeinschaft Bad Tennstedt zu 
überweisen.
Soweit der Verwaltungsgemeinschaft Bad Tennstedt Abbuchungs-
auftrag erteilt wurde, werden die Fälligkeiten eingezogen. Die be-
reits geleisteten Zahlungen werden auf die Jahresschuld angerech-
net.
Die für die Veranlagung notwendigen Unterlagen können bei der 
Verwaltungsgemeinschaft Bad Tennstedt, Zimmer 17, Markt 1, 

99955 Bad Tennstedt, während der allgemeinen Dienstzeiten ein-
gesehen werden.
2.
Die Festsetzung der Grundsteuer nach Nr. 1 gilt nicht für die Be-
messung der Grundsteuer für Einfamilienhäuser und Mietwohn-
grundstücke nach der Ersatzbemessungsgrundlage des § 42 GrStG. 
Für diese Grundsteuer ist die Steueranmeldung jährlich, zum Be-
ginn des Kalenderjahres bis zum Fälligkeitstag, neu abzugeben (§ 
44 Abs. 3 GrStG). Der Steuerpflichtige ist von seiner Erklärungs-
pflicht für die Folgejahre nur befreit, wenn keine Änderungen ein-
treten.
3.
Soweit sich Änderungen der Besteuerungsgrundlage ergeben, wird 
gemäß Grundsteuermessbescheid des örtlich zuständigen Finanz-
amtes ein Grundsteuerbescheid erteilt.
Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diese Allgemeinverfügung kann binnen eines Monats nach 
ihrer Bekanntgabe Widerspruch erhoben werden. Der Wider-
spruch ist schriftlich oder zur Niederschrift bei der Verwaltungs-
gemeinschaft Bad Tennstedt, Markt 1, 99955 Bad Tennstedt, 
einzulegen. Die Frist für die Einlegung des Widerspruchs beginnt 
mit dem Ablauf des auf den Tag der Bekanntmachung dieser All-
gemeinverfügung folgenden Tages.
Durch die Einlegung eines Rechtsbehelfs wird die Wirksamkeit des 
Bescheides nicht gehemmt, insbesondere die Einziehung der fest-
gesetzten Steuer nicht aufgehalten.
Mörstedt 
Bürgermeister

Tottleben, 18.04.2017

Nichtamtlicher Teil

RECHT HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH DEN GEBURTSTAGSJUBILAREN IM MONAT MAI
18.05.	 Frau Marianne Erkenberg	 87. Geburtstag Die Gemeinde Tottleben und die Verwaltungsgemeinschaft gratu-

lieren auf diesem Wege recht herzlich zum Geburtstag und wün-
schen allen Jubilaren für das neue Lebensjahr alles Gute, Gesund-
heit und persönliches Wohlergehen.
Steffen Mörstedt	 Thomas Frey
Bürgermeister	 Gemeinschaftsvorsitzender

Gemeindenachrichten aus Urleben

Amtlicher Teil

BESCHLÜSSE URLEBEN
05/2017 vom 30.03.2017
Der Gemeinderat der Gemeinde Urleben stimmt der 3. Satzung 
zur Änderung der Hauptsatzung der Gemeinde Urleben in vorlie-
gender Form zu.

Abstimmungsergebnis:
Anzahl der Mitglieder des Gemeinderates: .................................. 7
zur Sitzung erschienene Mitglieder:  ............................................7
hiervon auszuschließende Mitglieder gem. § 38(1) ThürKO: ..... 0
an der Abstimmung teilnehmende Mitglieder: ........................... 7
Ja-Stimmen: ............................................................................... 7
Nein-Stimmen: .......................................................................... 0
Stimmenthaltungen: ................................................................... 0
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SATZUNG URLEBEN

3. Satzung zur Änderung der Hauptsatzung 
der Gemeinde Urleben

Aufgrund der §§ 19 Abs. 1 und 20 Abs. 1 der Thüringer Ge-
meinde- und Landkreisordnung (Thüringer Kommunalordnung - 
ThürKO) vom 16. August 1993 (GVBl. S. 501) in der Fassung der 
Neubekanntmachung vom 28. Januar 2003 (GVBl. S. 41), zuletzt 
geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 14. Dezember 2016 
(GVBl. S. 558) hat der Gemeinderat der Gemeinde Urleben in der 
Sitzung am 30.03.2017 die folgende 3. Änderung der Hauptsat-
zung beschlossen:

Artikel 1
Die Hauptsatzung der Gemeinde Urleben vom 07.11.2003, zuletzt 
geändert durch Satzung vom 06.04.2010 wird wie folgt geändert:
1.) bei § 9 Abs. 1 wird folgendes geändert:
- „10,00 Euro“ wird ersetzt durch „15,00 Euro“

Artikel 2
Die 3. Satzung zur Änderung der Hauptsatzung der Gemeinde Ur-
leben tritt am Tage nach ihrer öffentlichen Bekanntmachung in 
Kraft.

Urleben, den 18.04.2017
Schmöller
Bürgermeister

Bekanntmachungsanordnung:
Der Beschluss-Nr. 05/2017 des Gemeinderates der Gemeinde Ur-
leben, der in der Sitzung am 30.03.2017 gefasst wurde und oben-
stehend im vollen Wortlaut wiedergegeben ist, wird hiermit öffent-
lich bekannt gemacht.

Die Bekanntmachung wird vollzogen durch Ausdruck im amtli-
chen Mitteilungsblatt, Amtsblatt der Verwaltungsgemeinschaft 
Bad Tennstedt.

Vorstehende 3. Satzung zur Änderung der Hauptsatzung der Ge-
meinde Urleben wird hiermit bekannt gemacht.

Die o.g. Satzung wurde der Kommunalaufsicht vorgelegt und mit 
Eingangsbestätigung vom 10.04.2017 bestätigt.

Urleben, den 18.04.2017
Schmöller
Bürgermeister

Nichtamtlicher Teil

RECHT HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH DEN GEBURTSTAGSJUBILAREN IM MONAT MAI
03.05.	 Frau Gudrun Frank	 74. Geburtstag
11.05.	 Herrn Erhard Hüttenrauch	 90. Geburtstag
14.05.	 Frau Brigitte Laurhaus	 77. Geburtstag
15.05.	 Frau Marie Görbing	 88. Geburtstag
16.05.	 Frau Maria Rost	 89. Geburtstag
21.05.	 Frau Helga Brandau	 78. Geburtstag

Die Gemeinde Urleben und die Verwaltungsgemeinschaft gratulie-
ren auf diesem Wege recht herzlich zum Geburtstag und wünschen 
allen Jubilaren für das neue Lebensjahr alles Gute, Gesundheit und 
persönliches Wohlergehen.
Ronald Schmöller	 Thomas Frey
Bürgermeister	 Gemeinschaftsvorsitzender

Andere Behörden

Nichtamtlicher Teil

VERLEIHUNG DES EHRENPREISES
Bereits zum 12. Mal wurde im 
Ständesaal des Landratsamtes 
der Ehrenpreis des Landkreises 
durch Landrat Harald Zanker 
verliehen. In diesem Jahr er-
hielten sechs Männer und vier 
Frauen den Preis.
Die Vorschläge für die Aus-
zeichnung mit dem Ehrenpreis 
kamen aus den Kommunalver-
waltungen.

Für Bodo Weber, der bereits 
1992 Mitbegründer des gör-
marschen Scharfschützenver-
eins sowie Mitbegründer des 
gemeinnützigen Heimatvereins 
Görmar war, hielt Jörg Schrei-
ber, der Ortsteilbürgermeister 

von Görmar, die Laudatio. 
Bodo Weber ist weiterhin Mit-
glied der Volkssolidarität und 
Mitglied im Ortschaftsrat. Von 
2009 bis 2014 arbeitete er als 
Ortsteilbürgermeister. Auch 
im gegründeten Seniorenclub 
sowie dem Bundschuhverein 
Görmar agiert Bodo Weber als 
Mitbegründer und aktiver Ge-
stalter. „Er hat maßgeblichen 
Anteil am Gemeindeleben und 
sein aufopferungsvolles, ehren-
amtliches Tun verdient den Eh-
renpreis“, so Ortsbürgermeister 
Jörg Schreiber.

Eberhard Born war über 20 
Jahre in der Kommunalpolitik 

tätig. Dabei war er Gemeinde-
ratsmitglied, Beigeordneter des 
Bürgermeisters und Ortsteil-
bürgermeister von Lengefeld. 
Er war viele Jahre als Vorsitzen-
der des Volkschores „Luhnetal“ 
Lengefeld, Vorsitzender des 
Kleingartenvereins Lengefeld, 
Mitglied des Heimatvereins 
und Mitglied der Jagdhornblä-
sergruppe. Seit 2010 ist er als 
Ortschronist für Lengefeld tä-
tig. „Eberhard Born ist ein sehr 
engagierter und heimatverbun-
dener Bürger von Lengefeld, 
der seine Freizeit viel für die Er-
haltung der Belange von Len-
gefeld einsetzt. Er steht für den 
Ort Lengefeld. Seine ehren-

amtliche Tätigkeit, sein Fleiß, 
sein Einsatz über Jahrzehnte ist 
beispielgebend“, so Walter Die-
mann, Ortsteilbürgermeister 
Lengefeld. Er hielt die Laudatio 
für Eberhard Born.

Viola Koppe aus Niederdorla 
ist seit 35 Jahren Chorleiterin 
des Niederdorlaer Gesangsver-
eins. Seit 25 Jahren leitet sie 
den Mühlhäuser Seniorenchor 
und ist Kreischorleiterin vom 
Sängerkreis des Unstrut-Hai-
nich-Kreises. Seit 30 Jahren 
spielt sie die Orgel in der Kir-
che, ist Mitglied im Musik-
verein Kammerforst und spielt 
dort seit 3 Jahren aktiv mit. 
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Neben diesem großen Enga-
gement, sei erwähnt, dass sie 
vor drei Jahren eine schwere 
Krebserkrankung erfolgreich 
bekämpft hat und trotz alle-
dem all die genannten Ämter 
in vollem Umfang weiterführt. 
„Das alles verdient größten 
Respekt“, erläuterte Eberhard 
Schill, Ortschaftsbürgermeister 
der Gemeinde Niederdorla in 
seiner Laudatio.

Erhard Käsebier aus Görmar 
ist Kreisausbilder seit 1989 
und immer noch aktiv im ge-
samten Unstrut-Hainich-Kreis. 
Er ist Mitglied der Feuerwehr 
Mühlhausen OT Görmar. Alle 
Ausbilder greifen bei Fragen 
immer wieder gern auf Erhard 
Käsebier zurück und er un-
terstützt bei allen Fragen und 
Problemen. „Dieses langjährige 
Engagement soll nun gewür-
digt werden“, so Uwe Kruse, 
Kreisbrandmeister für Ausbil-
dung, der stolz darauf ist, die 
Laudatio für Erhard Käsebier 
halten zu dürfen.

Hella Doppleb leitet als Vor-
sitzende über mehrere Jahre 
den Landfrauenverein Großen-
gottern. Unter ihrer Führung 
hat sich der Landfrauenverein 
zu einer nicht mehr wegzu-
denkenden gesellschaftlichen 
Institution der Gemeinde 
Großengottern und im Un-
strut-Hainich-Kreis entwickelt. 
So wurde z. B. in der Regie der 
Landfrauen „Das Kochbuch 
des Unstrut-Hainich-Kreises“ 
herausgegeben, was zum Be-
kanntheitsgrad der Region 
entschieden beiträgt. Weiter-
hin organisiert Hella Doppleb 
mit den Landfrauen zahlreiche 
gesellschaftliche Höhepunkt, 
wie z.B. Jahrmarkt, Peterstag, 
Weihnachtsmarkt, Trachten-
umzüge, Vorträge, Bildungs-
reisen sowie das Neuaufleben-
lassen und Erhalten von alten 
Traditionen. „Landfrauen heißt 
also nicht nur Kaffeetrinken“, 
lächelte Thomas Karnofka, 
Bürgermeister der Gemeinde 
Großengottern, der für Hella 
Doppleb die Laudatio hielt. 
„Aufgrund ihres hohen gesell-
schaftlichen Engagements soll 
sie mit dem Ehrenpreis ausge-
zeichnet werden“, und er ist 
sich sicher, dass Hella Doppleb 
den Preis nicht nur für sich al-
lein entgegen nimmt, sondern 
in Vertretung für die Landfrau-
en Großengottern.

Lutz Schreiber ist in Heroldis-
hausen seit vielen Jahren ehren-
amtlich und überdurchschnitt-
lich engagiert. Seit 2000 ist er 
Ortsbrandmeister der dortigen 
Feuerwehr. In dieser Funkti-
on organisiert er nicht nur die 
technische Einsatzbereitschaft, 
sondern motiviert und fördert 
die Mitglieder der Einsatzab-
teilung zu Ausbildung, Weiter-
bildung, Qualifizierungen und 
Lehrgängen, sodass die Feuer-
wehr dank seines Wirkens sehr 
gut aufgestellt ist. Desweiteren 
ist Lutz Schreiber seit vielen 
Jahren Gemeinderatsmitglied 
und langjähriges Mitglied im 
Kirchengemeinderat des Ortes. 
„Durch seine ehrenamtlichen 
Tätigkeiten und das über-
durchschnittliche Engagement 
hat sich Lutz Schreiber eine 
Auszeichnung und Ehrung 
über die Jahre seines Wirkens 
verdient“, so Uwe Zehaczek, 
Bürgermeister der Gemeinde 
Heroldishausen, der die Lauda-
tio für Lutz Schreiber hielt.

Gertraude Winter engagiert 
sich über mehrere Jahre in den 
verschiedensten Vereinen des 
Ortsteils Aschara. Sie ist Mit-
glied in der Frauensportgruppe 
des Dorfvereins, organisiert in 
sehr aufopferungsvoller Weise 
die Pflege der Grünanlagen im 
Ort und leistet damit einen we-
sentlichen Beitrag zu der sich 
in den letzten Jahren sehr zum 
positiv gewandelten Ortsan-
sicht. Sie hält den Kontakt zwi-
schen den Seniorenvereinen, 
der Schule und der Kita, betei-
ligt sich an Organisationen der 
alljährlichen Feierlichkeiten der 
Senioren oder anderer Institu-
tionen und trägt damit wesent-
lich zur Verbesserung des kul-
turellen Lebens im Ortsteil bei. 
Das alles und noch viel mehr, 
ist der Grund, warum Dieter 
Kraußlach, Ortsteilbügermeis-

ter OT Aschara, sie für den 
Preis vorgeschlagen hat und 
hielt für sie die Laudatio.

Weiterhin wurde Gerhard 
Wegerich für die Verleihung 
des Ehrenpreises vorgeschla-
gen. Frank Meyer erläuterte 
während seiner Laudatio, dass 
Gerhard Wegerich derjenige 
ist, der alle anderen für etwas 
vorschlägt und somit dachte 
sich die Gemeinde Hüpstedt, 
auch er solle mal für etwas vor-
geschlagen werden, denn er hat 
es sich verdient.
Gerhard Wegerich ist seit 1996 
im Eichsfelder Heimat- und 
Wanderverein tätig. Seit 2007 
führt er den Verein als Vorsit-
zender. In diesem Rahmen ist 
er verantwortlich für den Erhalt 
von Traditionen. Erwähnens-
wert sind seine Veranstaltun-
gen, wie die Krippenspielaus-
stellung, Weihnachtsmärkte, 
Wanderungen im Unstrut-Hai-
nich-Kreis und im Eichsfeld-
kreis. Darüber hinaus ist er 
hauptverantwortlich für die 
Renovierung und Erweiterung 
der Heimatstube, sowie den ge-
samten Ausbau des Heimatmu-
seums. Neben diesen Aufgaben 
nimmt er noch die Tätigkeit 
eines Betreuers einer Selbsthil-
fegruppe für Angehörige von 
Menschen mit Demenz wahr. 
Besondere Bedeutung hat die 
schon zur Tradition gewordene 
Sternwanderung im Herbst des 
Jahres. Beim Kreistrachtenfest 
2010 in der Dünwaldhalle in 
Hüpstedt trug er maßgeblich 
zum Erfolg bei. Auch 2017 
wird er wieder Mitorganisator 
des 22. Kreistrachtenfestes sein, 
was am 02.07.2017 in Hüps-
tedt stattfinden wird.

Bärbel Sola war Leiterin im 
Bereich Kultur und Soziales 
in der VG Bad Tennstedt. Seit 
1993 prägte sie das kulturelle 

Leben in Bad Tennstedt und 
den Orten der Verwaltungsge-
meinschaft. In ihrer Gemeinde 
Blankenburg hat sie sich für 
den Erhalt und die Nutzung 
des Backhauses eingesetzt. 
1998 wurde nach unzähligen 
Stunden und viel Arbeit das 
erste Mal der Backofen ange-
heizt und das erste Brot darin 
gebacken. Was in den 90ern als 
lockere Vereinigung mit meh-
reren Freunden begann, hat 
sich zu einem richtigen Verein 
entwickelt und zählt heute 12 
Mitglieder, deren Vorsitzen-
de heute Bärbel Sola ist. „Die 
Backhausfreunde“, so nennt 
sich der Verein laden seit 1998 
jährlich zum Backhausfest ein. 
Der Verein hat sich die Kul-
tur- und Heimatpflege auf 
die Fahnen geschrieben. Ein 
ganz besonderes Projekt ist die 
Ausschilderung der VIA Ro-
mea. Die Via Romea ist ein 
alter Pilgerweg von Stade nach 
Rom, der auch durch die Ge-
meinde Blankenburg führt. 
Jörg Klupak, als Laudator, hat 
einen Hinweis erhalten, dass 
Bärbel Solar selbst einmal Pil-
gern möchte und versprach in 
seiner Ansprache, dass er gern 
ein Stück mit ihr mitkommen 
wird, zumindest auf der Etappe 
die durch die Blankenburger 
Gegend führt.

Schlussendlich sollte auch Erik 
Eisfeld geehrt werden. Erik 
Eisfeld ist im Vorstand des 
Schlotheimer Geschichtsver-
eins und ist im Seilermuseum 
stets aktiv. Besuchern bringt 
er im Rahmen von Führun-
gen das in Schlotheim typische 
Handwerk im Museum fach-
kundig bei. Weiterhin ist Erik 
Eisfeld Stadtratsmitglied in 
Schlotheim. Viel Freizeit und 
Leidenschaft widmet er dem 
Schlotheimer Seilermuseum 
und dem Verein der „Freunde 
der Geschichte Schlotheims“. 
„Aus diesem Grund hat es sich 
Erik Eisfeld verdient, diesen 
Preis zu erhalten“, so Hans-
Joachim Roth, Bürgermeister 
der Stadt Schlotheim in seiner 
Laudatio.

Für die musikalische Umrah-
mung sorgten Jonathan Schmidt 
und Martha Kannenberg am 
Klavier. Beide sind Preisträger 
des „Landeswettbewerbes Jugend 
musiziert 2017“.

Jessica Motz
Büro Landrat

Foto (von links): Bodo Weber, Eberhard Born, Viola Koppe, Erhard 
Käsebier, Hella Doppleb, Landrat Harald Zanker, Lutz Schreiber, 
Getraude Winter, Gerhard Wegerich, Bärbel Sola und Erik Eisfeld 
bei der Preisverleihung
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GRATULATION ZUM EHRENPREIS DES LANDKREISES
Zur Auszeichnung mit dem 
Ehrenpreis des Landkreises 
gratulieren wir Frau Bärbel 
Sola recht herzlich.
Als langjährige Mitarbeiterin 
der Verwaltungsgemeinschaft 
Bad Tennstedt sollte ihr großes 
Engagement gewürdigt wer-

den, welches Sie heute noch in 
Ihrer Gemeinde Blankenburg 
fortsetzt.
Dafür gebührt Ihr Dank und 
Anerkennung, der Frau Sola 
nunmehr auch auf Kreisebe-
ne durch den Ehrenpreis des 

Landkreises entgegengebracht 
wurde.
Die Verwaltungsgemeinschaft 
Bad Tennstedt reichte den 
Vorschlag zur Auszeichnung 
ein und wir sind erfreut dar-
über, dass Frau Sola mit Aus-
zeichnung geehrt wurde.

Wir wünschen Frau Sola alles 
erdenklich Gute und hoffen, 
dass Sie die Verwaltungsge-
meinschaft auch weiterhin 
durch Ihr Engagement unter-
stützt.
Thomas Frey
Gemeinschaftsvorsitzender

Vereine

FREUNDESKREIS JUGENDARBEIT & JUGENDWEIHE UNSTRUT-HAINICH E. V.

Jugendweiheteilnehmer 2017

der Schulbereiche Regelschule Bad Tennstedt, 
Salza- Gymnasium und der Regelschule Schlotheim

Feiertermin: 29.04.2016 in Bad Langensalza 
„Kultur- und-Kongresszentrum“

Bad Tennstedt	 Ballhausen
Aurin, Lara Sophie	 Benkenstein, Jordan
Aurin, Jasmin	 Grosch, Robin
Gräfe, Franziska	 Gustmann, Jasmin
Schreiber, Niclas	 Jäger, Richard
Wittmann, Vivien	 Kunert, Laura
 	 Ludwig, Julie
	 Mainzer, Maximilian
	 Michalski, Julia
	 Reich, Leon Mark

Haussömmern	 Hornsömmern
Parth, Julian	 Landgraf, Lisa

Klettstedt	 Kutzleben
Gempe, Franz	 Fahner, Tom
(Feiertermin am 20.05.2017)	 Freund, Lilly
	 Fuchs, Paul
	 Möller, Tim
Kirchheilingen
Bohn, Elisa Victoria
(Feiertermin am 20.05.2017)
Weber, Angelina
(Feiertermin am 20.05.2017)

Mittelsömmern	 Sundhausen
Scheibe, Lili	 Alt, Robin
 	 Schleip, Oskar

Tottleben
Möhrstedt	 Louisa
(Feiertermin am 03.06.2017 in Schlotheim)
Zacharia	 Jasmin 

Urleben	 Lützensömmern
Lieser, Theres	 Mund, Benjamin
(Feiertermin am 03.06.2017 in Schlotheim)

Verbände

ELTERN-AG IM AWO FAMILIENZENTRUM BAD LANGENSALZA
Im September 2016 startete 
im AWO-Familienzentrum in 
Zusammenarbeit mit der Netz-
werk- und Koordinierungs-
stelle Frühe Hilfen die zweite 
ELTERN-AG in Bad Langen-
salza. Bis zur Abschlussveran-
staltung im März 2017 trafen 
sich junge und werdende Eltern 
einmal wöchentlich, um sich 
über ihren spannenden Alltag 
mit Kindern auszutauschen.
Gemeinsam wurden Erzie-
hungsfragen beantwortet und 
die kleinen Hürden des Alltags 
gemeistert. Auch der Spaß kam 
bei den regelmäßigen Treffen 
nie zu kurz – es wurde viel 
gelacht und im Laufe der Zeit 
entstand eine vertraute Ge-
meinschaft, die sich bis heute 
aufeinander verlassen kann.
Begleitet wurden sie dabei von 
den eigens dafür ausgebildeten 

ELTERN-AG-Mentorinnen 
Sandra Birchner und Franziska 
Röser.
Die ELTERN-AG ist ein El-
ternkurs, der von der MAPP-
Empowerment gGmbH ent-
wickelt und wissenschaftlich 
begleitet wird. Hier erlernen 

Familien Tricks und Kniffe 
für ein entwicklungsfördern-
des Miteinander sowie einen 
stressfreien und glücklichen 
Erziehungsalltag. Mit Hilfe 
dieses präventiven Empower-
ment-Programms werden die 
Eltern selbstbewusster, erleben 

ein Gefühl der Gemeinschaft, 
erfahren Respekt und Wert-
schätzung, was wiederum ihre 
Erziehungskompetenz nach-
haltig stärkt.
Die ELTERN-AG ist für die 
Teilnehmer kostenlos. Die 
Durchführung wurde erst mit 
Hilfe von Sponsoren möglich. 
In diesem Zusammenhang 
möchten wir uns ganz herzlich 
bei der Sparkassenstiftung, der 
Stiftung Westthüringen, Borbet 
Thüringen GmbH und TMP 
Fenster und Türen GmbH für 
ihre großzügige Unterstützung 
bedanken.
Für das kommende Jahr plant 
das Team vom AWO Familien-
zentrum und den Frühen Hil-
fen eine weitere ELTERN-AG.
Franziska Röser und Sandra 
Birchner
AWO Bad Langensalza e.V.
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JUGENDFREIZEIT - KREISSPORTBUND

Auf den Spuren Barbarossas – Im Kyffhäusergebirge unterwegs

Ferienfreizeit der Kreissport-
jugend vom 9. bis 14. Juli 
2017

Gleich in der zweiten Ferien-
woche wollen wir wie in den 
letzten Jahren die Gelegenheit 
nutzen, die Gegend rund um 
das Kyffhäuserdenkmal zu er-
forschen. Da wo einst Barbaros-

sa lebte, durchstreifen wir Wald 
und Flur, bei Tag und auch bei 
Nacht. Wir besuchen das Kyff-
häuserdenkmal, die Barbaros-
sahöhle und die Kaiserpfalz in 
Tilleda, wo wir einen Tag wie 
im Mittelalter erleben werden! 
Die Badetage genießen wir im 
Strandbad Roßla. Was sonst 
noch zu einer Freizeit gehört 

wie Lagerfeuer, Grillen, Disco 
und, und, und ... steht natür-
lich auch alles auf dem Pro-
gramm! Im Preis von 140,00€ 
sind Transport, Unterkunft, VP 
und alle Programmkosten ent-
halten. Bei Anmeldung bis 30. 
April 2017 gilt der Frühbuch-
ertarif von 120,00€.

Bei wem nun das Interesse 
geweckt wurde und mitfah-
ren möchte, sollte sich unter 
der Telefonnummer (03601) 
445188 oder unter der E-Mail-
Adresse sportjugend.unstrut.
hainich@gmail.com anmelden.
www.facebook.com/sportju-
gend.unstrut.hainich

VERANSTALTUNGEN IM AWO-FAMILIENZENTRUM

für den Monat Mai

montags
10:00 Uhr 
Kangatraining mit Marlen - 
du wirst fit & dein Baby mit!
Anmeldung unter: 
marlen@kangatraining.de

10:00 Uhr 
Eltern-Kind-Gruppe 
„Wunschkinder“, Elternbrunch

13:30 Uhr 
Tanzfreizeit… 
Mitmachtänze für Jung & Alt
…und jeder kann allein kom-
men! Kursleitung Ute Zöllner

16.00 Uhr 
15. / 29.5. Kinderturnen - 
TH der Sonnenhofschule

16.00 Uhr 
08./22.05. Eltern-Kind-
Turnen TH Sonnenhofschule

18:00 Uhr 
Line Dance
dienstags 

10:00 Uhr 
Eltern-Kind-Gruppe „Sommer-
kinder“, Greifübungen

17:15 Uhr 
Seniorensport

18:30 Uhr 
Frauensport

20:00 Uhr 
Sport mit Anja

mittwochs 
09:30 / 13:00 Uhr 
PEKiP ~ Prager- Eltern-
Kind-Programm
Spiel- und Bewegungs-
anregungen für Kinder im 
1. Lebensjahr
Neue Kurse starten am 28.06. 
und am 27.09.17

13:30 Uhr 
Tanzfreizeit…Mitmachtänze 
für Jung & Alt
…und jeder kann allein kom-
men! Kursleitung Ute Zöllner

14:00 Uhr 
Rommeenachmittag

donnerstags 
09:00 Uhr 
Musikgarten für Kinder 
bis zum 18. Lebensmonat

09:00 Uhr 
„Stricklieselstammtisch“

10:00 Uhr 
Eltern-Kind-Gruppe 
„Partymäuse“
„Im Garten steht ein 
Blümelein...“

13:00 Uhr 
Geburtsvorbereitungskurs 
mit der Hebamme 
Laura Charlotte Richter
freitags 

10:00 Uhr 
Eltern-Kind-Gruppe 
„Zwergentreff“
Kennlernen von Tieren: Hund

20:00 Uhr 
Tanzkurs

Kontakt: Rita Seeber, Tel.: 03603-891676, familienzentrum@awo-lsz.de

Schulnachrichten

ALLES IST ZAHL - STELLTEN SCHÜLER UND SCHÜLERINNEN  
DER 5B DES JAHNGYMNASIUMS FEST
Mathematik ist nicht nur Rechnen und andererseits steckt in allen 
anderen Bereichen des Lebens Mathematik mit ihren Zahlen. So 
wählten sich die 29 Schüler in Partnerarbeit jeweils eine Ziffer aus 
und gestalteten dazu innerhalb von zwei Unterrichtstunden ein 
Plakat.

Lena und Tara

Am häufigsten wurde die Zahl 2 genommen und trotzdem hör-
te die Klasse von jeder Gruppe beim Vorstellen etwas Neues und 
merkte, dass nicht nur „Doppelt besser hält“!
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Svenja und Elisa

Auf jeden Fall bot das Thema egal bei welcher Zahl sehr viel Inter-
essantes. Die Schüler wissen inzwischen, warum Zwieback die Zahl 
Zwei enthält und als zweimal Gebackenes so heißt; ja und, dass die 

Zahl 7 nicht nur in Märchen sehr häufig auftaucht. Mathematik-
lehrerin Frau Lotze hatte den Eindruck, dass Schülern auch Ma-
thematik Freude bereiten kann und sie viel für das Leben lernten.

Jasmin und Antonia

Kirchliche Nachrichten

FRAUEN DER REFORMATION ERNEUT „ZU GAST“ IM ERPROBUNGSRAUM

Am 11. Mai 2017 wird um 
19:15 Uhr die Gästeführerin 
Ute Helbing im Ladenlokal 
Erprobungsraum (Mühlhäuser 
Str. 3, Bad Langensalza) zum 
zweiten Mal einen Abend ge-
stalten, bei dem die Frauen der 
Reformationszeit im Mittel-
punkt stehen. Nach der großen 
Resonanz beim Auftakt am 22. 
Februar kommen jetzt weitere 
Frauen in den Blick, die die 
Reformation geprägt haben. 
Außerdem steht im Anschluss 
wieder ein Filmabend zum 
Thema auf dem Programm. 
Eintritt wird nicht erhoben.

Ute Helbing, die die Besucher 
am 11. Mai in die spannende 
Zeit vor 500 Jahren entführen 
wird, ist zertifizierte Gästefüh-
rerin in Bad Langensalza und 
Mühlhausen. Seit 2011 ist sie 
zudem qualifizierte Lutherfin-
derin.

Regionale Kirchenzeitung 
wagt „Blick über den 
Tellerrand“

Kommunikation ist das A und 
O für die Evangelischen Pfarr-
bereiche Bad Langensalza, Bad 
Tennstedt, Großvargula und 

Kirchheilingen, die sich zum 
Ziel gesetzt haben, miteinander 
und nicht nur nebeneinander 
Kirche zu gestalten und christ-
lichen Glauben zu leben. Um 
besser informiert zu sein über 
das, was in der Region passiert, 
soll eine regionale Kirchenzei-
tung ins Leben gerufen werden, 
die den Blick über die Grenzen 
des eigenen Pfarrbereichs wagt.
Wer selbst gern kommuniziert, 
sich von Anderen gern inspi-
rieren lässt oder den Austausch 
zwischen Menschen fördern 
will, ist am 4. Mai 2017 um 
19:30 Uhr im Ladenlokal Er-
probungsraum (Mühlhäuser 
Str. 3, Bad Langensalza) ein 
gern gesehener Gast. Dieser 
Abend ist ganz den Möglich-
keiten gewidmet, wie die ge-
plante Zeitung aussehen kann.

Erprobungsraum erleben 
beim Grünen Innenstadt-
fest

Zum Grünen Innenstadtfest 
der Stadt Bad Langensalza am 
21. Mai 2017 öffnet auch das 
Ladenlokal Erprobungsraum 

zwischen 13 und 18 Uhr seine 
Türen. In dieser Zeit gibt es 
ausreichend Gelegenheit, mehr 
über die Arbeit des Erpro-
bungsraums zu erfahren und 
die Räume in der Mühlhäuser 
Str. 3 kennenzulernen.
Während Pfarrer Johannes 
Beck für Gespräche zur Verfü-
gung steht, gibt es für Kinder 
ausreichend Gelegenheit, zu 
toben und zu spielen. Freu-
en kann man sich zudem auf 
selbstgemachte Limonade, die 
sich am besten auf einem der 
beiden Liegestühle vor dem La-
denlokal genießen lässt.

KIRCHENGEMEINDEVERBAND GROSSVARGULA,

mit den Ev. Kirchengemeinden: Großvargula, Kleinvargula, Nägelstedt, Tottleben, Urleben und Klettstedt

Gottesdienste
Sonntag, 23. April 
14:00 Uhr	 Kleinvargula
Sonntag, 30. April 
13:00 Uhr	 Großvargula, Konfirmation
Sonntag, 14. Mai 
10:00 Uhr	 Nägelstedt
13:00 Uhr	 Tottleben
14:00 Uhr	 Urleben
Sonntag, 21. Mai 
18:00 Uhr	 Klettstedt, Regionaler Taizé-Gottesdienst

Sonntag, 28. Mai 
14:00 Uhr	 Kleinvargula
Konfi-Treff
Samstag, 13. Mai 
09:00 Uhr	 Großvargula, im Pfarrhaus
Frauenkreise
Nägelstedt, 	 Mi, 3. Mai 	 14:00 Uhr
Großvargula, 	 Mi, 10. Mai 	 14:00 Uhr
Kleinvargula, 	 Mi, 10. Mai 	 19:30 Uhr
Tottleben, 	 Mi, 17. Mai 	 14:00 Uhr



Amtliches Mitteilungsblatt	 - 18 -	 BAD TENNSTEDT Nr. 8/2017

Kirchentage auf dem Weg
Von Christi Himmelfahrt, 25. Mai, bis Samstag, 27. Mai, findet 
in Erfurt einer der Kirchentage auf dem Weg statt. Ein vielfältiges 
Programm erwartet die Besucher, zum 500jährigen Reformations-
jubiläum.
Am Sonntag, den 28. Mai, finde der abschließende Kirchentag in 
Wittenberg statt.

Lassen Sie sich einladen und schauen vorbei!
Pfarrbereich Großvargula
Pfarrgasse 245, 99958 Großvargula
Tel. 036042 / 74 406.
kirche-grossvargula@t-online.de

Welterberegion Wartburg-Hainich

NEUE AUSGABE ERLEBNISMAGAZIN DER WELTERBEREGION WARTBURG HAINICH 
ERSCHIENEN
Es ist soweit, pünktlich zum 
Saisonstart ist die 5. Auflage 
des Erlebnismagazins der Welt-
erberegion Wartburg Hainich 
erschienen und ab sofort bei 
den Sehenswürdigkeiten der 
Region sowie in vielen öffentli-
chen Einrichtungen erhältlich. 
Spannende Themen, im Jubilä-
umsjahr natürlich ganz im Zei-
chen Martin Luthers, sollen die 
Leser auch in dieser Ausgabe 
wieder für die Welterberegion 
begeistern. So offeriert der Ar-
tikel „Meinen Deutschen bin 
ich geboren und Ihnen will ich 
dienen“ vielfältige Möglichkei-
ten das Reformationsjubiläum 
zu feiern. „Wandern auf Lu-
thers Spuren“ entführt Sie auf 
den Lutherweg und beleuchtet 
die Schönheit der Natur zu 
jeder Jahreszeit. Ausgewählte 
Firmen geben Einblick in ihre 
Arbeit und auch unsere Na-

tionalparkpartner stellen sich 
in der Ausgabe 2017 vor. Der 
Genusstipp macht Appetit auf 
regionale Küche, lesen Sie, wie 
Luther einst tafelte und lassen 
Sie sich zurückversetzen in die 
Zeit des 16. Jahrhunderts. Ab-

gerundet wird die Broschüre 
wie immer mit dem Burg- und 
Rangertagebuch. Hier erfahren 
Sie, wie der Reformator reiste, 
und welche Aufgaben die Ran-
ger des Nationalparks Hainich 
bewältigen. Angebote für un-

sere kleinsten Gäste auch im 
kulturellen Bereich, Ausflug-
stipps, Veranstaltungshinweise 
und vieles mehr sind ebenfalls 
Bestandteil des neuen Erlebnis-
magazins.
Gern können Exemplare über 
den Welterberegion Wartburg 
Hainich e.V. kostenlos angefor-
dert werden.

Weitere Fragen beantworten 
wir gerne unter:
Welterberegion Wartburg 
Hainich e.V.
Am Schloß 2, 
99947 Weberstedt

Internet:
www.welterbe-wartburg-
hainich.de
E-Mail: presse@
welterbe-wartburg-hainich.de
Tel: 036022 - 98 08 36

Angebote der Volkshochschule

VHS ON TOUR - WIEDER IN BAD TENNSTEDT!!!

Die VHS kommt auch zu 
Ihnen!

Unter dem Motto „VHS on 
tour“ ist die Volkshochschule 
unterwegs in die Gemeinden 
des Unstrut-Hainich-Kreises. 
Wir kommen unseren Bürge-
rinnen und Bürgern entgegen 
und bringen viele Kurse zu 
Ihnen. Am 31. Mai 2017 um 
14:00 Uhr würden wir in Bad 
Tennstedt gern mit einem PC- 
Kurs für Junggebliebene und 

Ruheständler beginnen. Ihr 
Dozent Uwe Schmidt erklärt 
Ihnen mit dem notwendigen 
Humor alles Wichtige für Ein-
steiger. Näheres erfahren Sie in 
der VHS in Mühlhausen unter: 
03601/812691
Sie können zum Kurs gern das 
eigene Gerät mitbringen, kön-
nen aber auch unsere Laptops, 
die der Dozent mitbringt, be-
nutzen.
Wir freuen uns auf Sie!!!

Zum Inhalt: „PC für Einstei-
ger (50+)“
In diesem Kurs wird der Ein-
stieg in die Arbeit mit dem 
PC gemeistert. Vom Einschal-
ten über die Handhabung von 
Maus und Tastatur, Kennenler-
nen der Windows Oberfläche 
bis zum Starten und Beenden 
von Programmen, wird Ihnen 
alles in angemessenem Tempo 
erklärt.
Zum weiteren Inhalt des Kur-
ses: Word: - Texte eingeben, 
bearbeiten und gestalten; In-
ternet: - Möglichkeiten des 
Internetzugangs, - Programme 

zur Internetnutzung, - Surfen, 
- E-Mails schreiben
Voraussetzungen: keine (Für 
PC-Einsteiger ist dieser Kurs 
eine gute Grundlage für viele 
weitere thematische PC-Kurse, 
wie „Mein individuelles Foto-
buch“, „Mein Fotokalender“, 
„Dokumente gestalten und ver-
walten“…) Dieser Einsteiger- 
Kurs hat einen Umfang von 9 
Kurstagen (immer mittwochs 
von 14:00 - 16:30 Uhr) mit 27 
Unterrichtseinheiten und ein 
Entgelt von 99,50 €.
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Kartenvorverkauf:
im Haus des Gastes, Kurstraße 10, 99955 Bad Tennstedt
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